
Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Firma Hans Stahl GmbH & Co. 

KG  
 

1) Allgemeines 

Unsere Bestellungen werden zu den nachstehenden Bedingungen erteilt. Der Lieferant 

erkennt sie für den vorliegenden Vertrag als verbindlich an, und zwar spätestens mit Beginn 

der Ausführung des Vertrages. 

 

Etwaige Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nur, wenn wir ihrer Geltung 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Diese Einkaufsbedingungen gelten auch dann, 

wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichender 

Bedingungen des Lieferanten eine Lieferung vorbehaltlos annehmen.  

 

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag und in der Bestellung schriftlich 

niederzulegen.  

 

Wir können die Bestellung widerrufen, ohne dass uns hierdurch Kosten entstehen, sofern der 

Lieferant uns diese nicht innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Bestellung beim 

Lieferanten unverändert bestätigt. 

 

Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte und Verträge mit dem 

Lieferanten. 

 

2) Versand und Gefahrenübergang 

Die Lieferung hat an den von uns angegebenen Bestimmungsort und zu dem in der Bestellung 

genannten Liefertermin zu erfolgen. Soweit nichts anderes vereinbart, gehen die Versand- und 

Verpackungskosten zu Lasten des Lieferanten. Mehrkosten einer beschleunigten Beförderung 

zur Einhaltung eines Liefertermins trägt der Lieferant. 

 

Bei vereinbarter Preisstellung am Werk oder ab Lager des Lieferanten ist zu den jeweils 

niedrigsten Kosten zu versenden, soweit wir keine bestimmte Beförderungsart vorgeschrieben 

haben.  

 



Die gelieferte Ware ist verpackt anzuliefern, sofern ihre Natur eine Verpackung bei der 

Beförderung erfordert. Die Verpackung muss beförderungssicher sein sowie den für die 

gewählte Transportart geltenden Beförderungsbestimmungen und etwaigen gesetzlichen oder 

in unserer Bestellung genannten Verpackungsvorschriften entsprechen.  

 

Der Versand der Ware erfolgt bis zum Eintreffen am Bestimmungsort auf Gefahr des 

Lieferanten, es sei denn, der Transport wird mit unseren eigenen Fahrzeugen oder von einem 

durch uns bestimmten Transportunternehmen durchgeführt. Trifft die Sendung in 

beschädigter Verpackung am Bestimmungsort ein bzw. wird sie in beschädigter Verpackung 

an unseren Fahrer oder den von uns bestimmten Transportunternehmer ausgeliefert, so sind 

wir berechtigt, die Sendung ohne inhaltliche Prüfung zurückzuweisen. Die Kosten einer evtl. 

Rücksendung fallen dem Lieferanten zur Last. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein mit 

Angabe der in unserer Bestellung angegebenen Produktbezeichnung sowie Bestell- und 

Produktschein beizufügen. Der Lieferant steht dafür ein, dass eine Lieferung den gesetzlichen 

Bestimmungen entspricht.  

 

§ 3 Abnahme 

Die Abnahme der gelieferten Ware erfolgt stets unter Vorbehalt der Geltendmachung 

sämtlicher Rechte, insbesondere aus mangelhafter oder verspäteter Lieferung. 

 

Wird die Abnahme durch Umstände außerhalb unseres Einflussbereichs verhindert oder 

erheblich erschwert, so sind wir berechtigt, die Abnahme für die Dauer dieser Umstände 

hinauszuschieben. Als Umstände der genannten Art gelten insbesondere alle unseren 

Betriebsablauf, die Verarbeitung, Veräußerung oder sonstige Verwendung der Ware 

betreffenden Eingriffe von hoher Hand – wie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, 

Naturereignisse, wie Feuer- und Wasserschäden, die Verknappung von Rohstoffen oder 

Transportmitteln, betriebliche Störungen wie die Unterbrechung oder Beschränkung der 

Energiezufuhr sowie alle sonstigen Umstände, die zu einer Einschränkung oder erheblichen 

Einschränkung unserer Produktion führen. Dauern diese Umstände länger als 4 Wochen an, 

so ist der Lieferant zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern wir die Abnahme der Ware 

weiterhin ablehnen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  

 

 

 



§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind Festpreise. Sie schließen sämtliche 

Aufwendungen im Zusammenhang mit den vom Lieferanten zu erbringenden Lieferungen 

und Leistungen mit ein, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.  

 

Mit Lieferung der Ware ist uns die entsprechende Rechnung unter Angabe unserer Bestellung 

sowie genaue Inhalts- und Gewichtsaufstellung und allen geforderten Pflichtangaben gem. § 

14 Abs. 4 UStG in einfacher Ausfertigung separat zu übersenden. Rechnungen mit falschen 

oder fehlenden Angaben werden grundsätzlich nicht anerkannt und zwecks Korrektur oder 

Ergänzung an den Aussteller zurückgeschickt. Die Frist zur Inanspruchnahme etwaiger 

Skontoabzüge wird erst nach Erhalt einer vollständigen Rechnung in Lauf gesetzt.  

 

Die Zahlung erfolgt, sofern nichts Anderes vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen abzgl. 3 % 

Skonto oder innerhalb von 60 Tagen netto nach Waren- und Rechnungseingang.  

 

Auch eine Zahlung bedeutet keine Anerkennung der Lieferung oder Leistung als 

vertragsgemäß. Bei fehlerhafter oder unvollständiger Lieferung und/oder Leistung sind wir 

unbeschadet unserer sonstigen Rechte berechtigt, Zahlungen auf Forderungen aus der 

Geschäftsbeziehung in angemessenem Umfang bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung 

zurückzuhalten. Diese Regelung gilt im Falle der Aufrechnung entsprechend. 

 

Die Zahlungsfrist beginnt in keinem Fall vor dem vereinbarten Liefertermin.  

 

Die Forderungen aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen können nur mit unserer 

schriftlichen Zustimmung abgetreten werden.  

 

§ 5 

Die Lieferungen und Leistungen der Lieferanten müssen den gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere den Sicherheits- und Umweltschutzbedingungen entsprechen. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Das Eigentum an der gelieferten Ware geht nach Bezahlung auf uns über. Jeder verlängerte 

oder erweiterte Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen.  

 



§ 7 Erfüllungsort  

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort des Gefahrübergangs; Erfüllungsort für die Zahlung 

ist Soest.  

 

§ 8 

Der Lieferant hat die Anfrage, die Bestellung, den Vertragsabschluss, die darauf bezogenen 

Leistungen sowie sämtliche im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung erhaltenen 

Informationen, insbesondere technischer und kaufmännischer Natur, als Geschäftsgeheimnis 

zu betrachten und vertraulich zu behandeln. Dritten gegenüber dürfen sie nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung von uns offen gelegt werden. Die Geheimhaltungspflicht gilt 

auch nach Abwicklung oder Scheitern dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit das in 

den Dokumenten enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Vorlieferanten sind 

entsprechend zu verpflichten. 

 

§ 9 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für evtl. Streitigkeiten ist Soest. Wir sind jedoch auch berechtigt, den 

Lieferanten an einem anderen zulässigen Gerichtsstand zu verklagen. Für das 

Rechtsverhältnis ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des 

einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) maßgebend. 

 

 


